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„amtliche Wahlbeeinflussung" vorliegt, ist zunächst für jede der vorgesehenen Angaben 
gesondert und sodann im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu würdigen (unter IV.). Die 
Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen der Gesetzgeber überhaupt vom Grundsatz 
der Wahlfreiheit abweichen darf, und in welchem Umfang der Verfassungsauftrag aus Art. 3 
Abs. 2 Satz 2 GG (Art. 17 Abs. 3 Satz 2 und 3 LV) zu solchen Abweichungen legitimiert, wird 
unter - Einbeziehung etwaig für den Stimmzettel geltender Besonderheiten - abschließend 
unter V. behandelt. 

II. Einfügung geschlechterspezifischer Bestimmungen in das Kommunalwahlgesetz 

In den am 19. Februar 2013 von der Landesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Än
derung des Kommunalwahlgesetzes (LT-Drucks. 16/2048) sollten geschlechterspezifische 
Regelungen erst auf der Grundlage eines Änderungsantrags der Fraktionen der SPD und 
BÜDNIS90/DIE GRÜNEN vom 13. März 2013 (LT-Vorl. 16/2325) aufgenommen werden. Die
ser Änderungsantrag hatte unter anderem die Einfügung folgender Regelungen vorgesehen: 

§ 15 Abs. 4 KWG: 
,,Frauen und Männer sollen gleichmäßig in kommunalen Vertretungs
organen repräsentiert sein (Geschlechterparität). Bei der Aufstellung 
der Wahlvorschläge sind die kommunalen Gliederungen der Parteien 
und die Wählergruppen aufgefordert, Geschlechterparität anzustre
ben." 

§ 29 Abs. 2 KWG: 
„Die Stimmzettel enthalten den im Wortlaut abzudruckenden Hinweis 
nach § 15 Abs. 4 Satz 2, den Vergleichswert zum Geschlechteranteil in 
dem Vertretungsorgan einen Monat vor dem Termin der Kommunal
wahl sowie die zugelassenen Wahlvorschläge in der Reihenfolge ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung (§§ 23, 24 Abs. 1 und 2) unter Angabe 
des Kennwortes sowie des Namens, Vornamens und Geschlechts der 
Bewerber jedes Wahlvorschlags. In einem Feld unter dem jeweiligen 
Kennwort werden für die Liste Angaben zum Geschlechteranteil auf 
dem Wahlvorschlag bis zu dem Platz, der der Hälfte der in der Wahl zu 
vergebenden Plätze entspricht (aussichtsreiche Plätze) gemacht. Mehr
fachbenennungen zählen einfach. Auf dem Stimmzettel werden höchs
tens so viele wählbare Personen aufgeführt, wie Mitglieder zu wählen 
sind. Wenn Bewerber in dem Wahlvorschlag mehrfach aufgeführt wer
den, verringert sich die Zahl der höchstens aufzuführenden wählbaren 
Personen entsprechend." 

§ 30 Abs. 2 KWG: 
,,Ist nur ein Wahlvorschlag zugelassen worden, so enthält der Stimm
zettel auch das im Wortlaut abzudruckende Ziel des Gesetzgebers nach 
§ 15 Abs. 4 Satz 2 sowie zum Geschlechteranteil in dem Vertretungsor
gan einen Monat vor dem Termin der Kommunalwahl und diesen 
Wahlvorschlag unter Angabe des Kennwortes sowie des Namens, Vor
namens und Geschlechts der Bewerber .... " 
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Mit diesen Änderungen empfahl der Innenausschuss die Annahme des Gesetzentwurfs.13 

Im Rahmen der zweiten Beratung des Gesetzentwurfs hatten zu der Beschlussempfehlung 
des Innenausschusses sowohl die Fraktionen der SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN als 
auch die Fraktion der CDU Änderungsanträge eingereicht. Gemäß den von den Fraktionen 
der SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN beantragten Änderungen (LT-Drucks. 16/2271) soll
te§ 29 Abs. 2 KWG folgende Fassung erhalten: 

„Die Stimmzettel enthalten den im Wortlaut abzudruckenden Text des 
Artikels 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes, den Geschlechteranteil in 
der Vertretungskörperschaft zwei Monate vor der Wahl und die zuge
lassenen Wahlvorschläge in der Reihenfolge ihrer öffentlichen Be
kanntmachung (§§ 23, 24 Abs. 1 und 2) unter Angabe des Kennworts 
sowie des Namens, Vornamens und Geschlechts der Bewerber jedes 
Wahlvorschlags. In einem Feld unterhalb des jeweiligen Kennworts 
werden für die Liste Angaben zum Geschlechteranteil auf dem Wahl
vorschlag bis zu dem Platz, der der Hälfte der in der Wahl zu verge
benden Plätze entspricht (aussichtsreiche Plätze) gemacht . ... " 

Absatz 2 des § 30 KWG sollte folgende Fassung erhalten: 

,,Ist nur ein Wahlvorschlag zugelassen worden, so enthält der Stimm
zettel den im Wortlaut abzudruckenden Text des Artikels 3 Abs. 2 Satz 
1 des Grundgesetzes, den Geschlechteranteil in der Vertretungskör
perschaft zwei Monate vor der Wahl und den Wahlvorschlag unter An
gabe des Kennworts sowie des Namens, Vornamens und Geschlechts 
der Bewerber. Im Wahlvorschlag mehrfach aufgeführte Bewerber wer
den auf dem Stimmzettel nur einmal aufgeführt. Auf dem Stimmzettel 
wird höchstens die anderthalbfache Zahl von Bewerbern aufgeführt, 
wie Ratsmitglieder zu wählen sind. Der Stimmzettel enthält zusätzlich 
Raum zur Eintragung anderer wählbarer Personen." 

Absatz 3 des§ 30 KWG sollte in folgende Fassung geändert werden: 

„Ist kein Wahlvorschlag zugelassen worden, so enthält der Stimmzettel 
den im Wortlaut abzudruckenden Text des Artikels 3 Abs. 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes, den Geschlechteranteil in der Vertretungskörperschaft 
zwei Monate vor der Wahl und entsprechend Raum zur Eintragung so 
vieler wählbarer Personen, wie Ratsmitglieder zu wählen sind. Die 
Stimmzettel werden spätestens am dritten Tag vor der Wahl an die 
Wahlberechtigten verteilt." 
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Daran gemessen dürften die hier in den Stimmzettel aufzunehmenden Angaben weder nach 
ihrem Inhalt noch sonst als unzulässige Einwirkung auf den Wählerwillen gewertet werden 
können. Die Angabe des Geschlechteranteils in der Vertretungskörperschaft zwei Monate 
vor der Wahl ist eine statistische Information, die ohne jede Bezugnahme auf Parteien oder 
Bewerber und damit wettbewerbsneutral über die Repräsentanz der Geschlechter informiert. 

Zudem ist der Geschlechteranteil eine jederzeit ermittelbare sowie in ihrer Richtigkeit nach
vollziehbare und damit offenkundige Größe. Dass mit ihr auf die Unterrepräsentanz von 
Frauen in „Kommunalparlamenten" hingewiesen werden soll, vermag die Annahme einer 
Parteinahme ebenfalls nicht zu rechtfertigen, jedenfalls solange für diesen Befund kein Ve
rantwortungszusammenhang hergestellt wird oder werden könnte, der einer bestimmten 
Partei zum Vor- oder Nachteil gereichen würde. 

Gleiches gilt auch für die Angabe zum Geschlechteranteil auf dem Wahlvorschlag. Schon 
dadurch, dass die Wahlvorschläge für jeden Bewerber den Vornamen auszuweisen haben, ist 
der Geschlechteranteil der Liste letztlich offenkundig. Der Wähler erhält im Ergebnis nur eine 
Information, die auf dem Stimmzettel ohnehin schon vorhanden ist, und aus dieser ohne wei
teres erschlossen werden kann. Dass der Geschlechteranteil statistisch gesondert ausgewie
sen wird, dürfte für sich gesehen die Annahme einer parteiergreifenden Einwirkung folglich 
nicht rechtfertigen. 

d) Zwischenergebnis 

In einer sachgerechten, objektiv gehaltenen amtlichen Information dürfte eine verfassungs
rechtlich relevante Wahlbeeinflussung jedenfalls dann nicht zu sehen sein, wenn sie ohne 
parteipolitischen Bezug und damit wettbewerbsneutral erfolgt. Gleiches gilt für die statisti
sche Aufbereitung sich aus dem Stimmzettel ohnehin ergebender Angaben. Für sich gese
hen dürfte demnach weder die Angabe des Geschlechteranteils in der Vertretungskörper
schaft zwei Monate vor der Wahl noch die Angabe zum Geschlechteranteil auf dem Wahlvor
schlag eine parteiergreifende Einwirkung auf den Wählerwillen darstellen. 

Gleichwohl schiene es zu kurz gegriffen, jede Information nur für sich zu betrachten und auf 
eine Parteinahme zu untersuchen. Auch eine an sich wettbewerbsneutrale Information kann 
sich in dem Zusammenwirken mit anderen Angaben als parteiergreifende Einwirkung darstel
len. Vor diesem Hintergrund ist es angezeigt, die der Verbesserung der Repräsentanz von 
Frauen in kommunalen Vertretungskörperschaften dienenden Angaben im Rahmen einer 
Gesamtbetrachtung auf ihr mögliches Beeinflussungspotential zu untersuchen. 

3. Gesamtbetrachtung 

Bei einer Gesamtschau der Umstände könnten die möglichen Bedenken hinsichtlich der Zu
lässigkeit des auf dem Stimmzettel zu zitierenden Art. 3 Abs. 2 Satz 1 GG allerdings zunächst 
noch verstärkt werden. Durch die gesonderte Information, wie sich der Geschlechteranteil in 
der Vertretungskörperschaft zwei Monate vor der Wahl und auf dem Wahlvorschlag darstellt, 
wird die Diskrepanz zwischen rechtlichem Ideal und gesellschaftlicher Wirklichkeit aufge
zeigt. Die unter dem Leitsatz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt." erfolgenden An
gaben zum Geschlechteranteil könnten daher wie ein amtlicher Fingerzeig wirken. Ein Be
einflussungspotenzial würde dabei in der Art der Aneinanderreihung der Angaben liegen, 
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Dem Ansatz von Ebsen dürfte jedenfalls insoweit zu folgen sein, als in einer sachgerechten, 
objektiv gehaltenen amtlichen Information eine verfassungsrechtlich relevante Wahlbeein
flussung zumindest dann nicht gesehen werden kann, wenn sie ohne parteipolitischen Bezug 
und damit wettbewerbsneutral erfolgt. 

Die vorgesehene Angabe des Geschlechteranteils in der Vertretungskörperschaft zwei Mo
nate vor der Wahl ist eine Information, die ohne jede Bezugnahme auf Parteien oder Bewer
ber Auskunft über die Repräsentanz der Geschlechter gibt. Die Information betrifft eine je
derzeit ermittelbare, in ihrer Richtigkeit nachvollziehbare und letztlich offenkundige Größe. 
Parteibezogene Verantwortungszusammenhänge für die Tatsache der Unterrepräsentanz von 
Frauen in der Vertretungskörperschaft werden nicht hergestellt. Eine „amtliche Wahlbeein
flussung„ dürfte insoweit auszuschließen sein. 

Gleiches gilt auch für die Angabe zum Geschlechteranteil auf dem Wahlvorschlag. Schon 
dadurch, dass die Wahlvorschläge für jeden Bewerber den Vornamen auszuweisen haben, ist 
der Geschlechteranteil der Liste im Ergebnis offenkundig. Der Wähler erhält nur eine Infor
mation, die auf dem Stimmzettel ohnehin schon vorhanden ist, und aus diesem ohne weite
res erschlossen werden kann. Dass der Geschlechteranteil statistisch gesondert ausgewiesen 
wird, dürfte die Annahme einer parteiergreifenden Einwirkung ebenfalls nicht rechtfertigen . 

Die gegenteilige Auffassung von Laubinger (NVwZ 2014, 121 ff.) dürfte maßgeblich auf einer 
fehlerhaften Lektüre des Wortlauts von § 29 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 KWG beruhen. Diese 
Vorschrift verlangt die Angabe des Geschlechteranteils der „alten 11 Vertretungskörperschaft 
nur nach absoluten Zahlen und - entgegen der unrichtigen Behauptung Laubingers - gerade 
nicht nach Parteien aufgeschlüsselt. Hierauf stützt sich die Annahme der Verfassungswidrig
keit allerdings maßgeblich, weil Laubinger durch den Stimmzettel diejenigen Parteien „an 
den Pranger gestellt" sieht, ,,bei denen der Frauenanteil in der ,alten' Vertretungskörper
schaft' und auf dem Stimmzettel niedrig ist. 11130 Ein wesentliches Argument Laubingers für die 
Behauptung der Verfassungswidrigkeit dürfte damit von vornherein nicht vorhanden sein. 
Die von ihm zum Beleg seiner Auffassung bemühten Fundstellen betreffen darüber hinaus 
völlig anders gelagerte Sachverhalte, die mit dem vorliegenden nicht vergleichbar sind. 

Im Unterschied zu den Angaben über die Geschlechteranteile ist der Gleichberechtigungs
grundsatz des Art. 3 Abs. 2 Satz 1 GG keine Tatsache, sondern Ausdruck einer verfassungs
rechtlichen Wertentscheidung. Derartige Positionsbeschreibungen könnten in ihrer Einwir
kungskraft auf den Wählerwillen anders zu beurteilen sein. Obgleich Art. 3 Abs. 2 Satz 1 GG 
nur die staatliche Gewalt bindet und nur in diesem Verhältnis gilt, könnte er wegen seines 
Abdrucks auf dem Stimmzettel suggerieren, auch der Wähler müsse diesen Grundsatz bei 
der Wahl beachten. Selbst wenn darin eine - die Entscheidungsfreiheit „ernstlich" beein
trächtigende - Einwirkung auf den Wählerwillen gesehen würde, fehlt es für die Annahme 
einer „amtlichen Wahlbeeinflussung" aber an einer eigentlichen Parteinahme. Bezugspunkt 
der amtlichen Identifizierung ist nicht eine bestimmte Partei, ein bestimmter Bewerber oder 
eine bestimmte Gruppe von Bewerbern, sondern die verfassungsrechtlich verbürgte Gleich
berechtigung von Mann und Frau. Der Schutz der freien Wahl dürfte nicht so weit reichen, 
dass er Wähler auch vor solcher „Beeinflussung„ abschirmen müsste, die den vom Recht ak
zeptierten Grundgegebenheit in Staat und Gesellschaft entspricht. Im Ergebnis sieht auch 
Laubinger hinsichtlich des auf den Stimmzetteln abzudruckenden Wortlauts von Art. 3 Abs. 2 
Satz 1 GG keine verfassungsrechtlichen Bedenken. 
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allenfalls geringfügig berührt, dürfte es im Ergebnis vertretbar sein, dem Ziel der Förderung 
faktischer Gleichberechtigung von Männern und Frauen den Vorrang einzuräumen. Beach
tung finden muss auch, dass sich die Unterrepräsentanz von Frauen in kommunalen Vertre
tungskörperschaften gegenwärtig als derart erheblich darstellt, dass der Gesetzgeber zur 
effektiven Nachteilsbeseitigung verpflichtet ist, will er seinem Auftrag aus der Verfassung 
(Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG; Art. 17 Abs. 3 Satz 2 und 3 LV) gerecht werden. Im Rahmen einer 
Güterabwägung scheint die Rechtfertigung der Abweichung vom Grundsatz der Freiheit der 
Wahl damit zumindest möglich und nicht von vornherein ausgeschlossen. 

Zu der zentralen Frage, ob eine Einschränkung der Wahlfreiheit gerechtfertigt werden kann, 
wenn sie dem Ziel der Förderung der faktischen Chancengleichheit von Männern und Frauen 
dient, haben sich bislang allerdings weder die Verfassungsgerichte noch das juristische 
Schrifttum geäußert. Für den hier zu beurteilenden Fall bedeutet dies, dass verfassungs
rechtliche Bedenken einerseits, wie gezeigt, zwar nicht unüberwindbar sein dürften, ander
seits allerdings auch ein nennenswertes Risiko nicht ausgeschlossen werden kann, dass die 
Regelungen einer verfassungsgerichtlichen Prüfung nicht standhalten. Dabei ist der vom Ge
setzgeber eingeschlagene Weg ist, der die Grenzen des verfassungsrechtlich Zulässigen aus
lotet, weder evident verfassungswidrig noch evident verfassungsgemäß. Nach der hier ver
tretenen Ansicht würden sich die verfassungsrechtlichen Risiken allerdings in nicht unerhebli
chem Umfang reduzieren, wenn auf den Abdruck des Gleichberechtigungsgrundsatzes ver
zichtet worden wäre. Auch mit dem zu zitierenden Art. 3 Abs. 2 Satz 1 GG dürfte der Ge
setzgeber hier im Ergebnis aber keinen per se unvertretbaren Weg beschritten haben. 

W i ssenschaftlicher Dienst 

Anlage 


